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Einige Definitionen zur Steuerlehre

Umfeld Einkommensteuer

Werbungskosten und Betriebsausgaben

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen (§9 Abs. 1 Satz 1 EStG). Sie werden nur in Zusammenhang mit den Überschußeinkunftsarten wie Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie sonstigen Einkünften betrachtet.

Für die Gewinneinkunftsarten Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus selbstständiger Arbeit mindert sich der Gewinn durch die Betriebsausgaben, die betrieblich veranlaßte Aufwendungen darstellen (§4 Abs. 4 EStG). 

Werbungskosten müssen einen konkreten Zweck für die Erzielung von Einnahmen erfüllen während Betriebsausgaben nur betrieblich veranlaßt sein müssen. Der Unternehmer muß für gewöhnlich keine Rechenschaft über die Notwendigkeit der Betriebsaufgabe machen (mit Ausnahmen, wie immer...).

Beispiele für Werbungskosten bei nichtselbstständiger Arbeit sind die Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, Einrichtung eines beruflich genutzten Arbeitszimmer in der Wohnung, Fortbildungskosten für Schulungen, etc. und beispielsweise auch Ausgaben für Fachliteratur. 

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist das Feld wesentlich größer, fast schon wie bei Betriebsausgaben, da hier nahezu jede Aufwendung für 

Sonderausgaben

Sind Ausgaben, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen stehen, die aber dennoch mindernd auf das zu versteuernde Ein-kommen (zvE) wirken. Man unterscheidet zwischen voll abzugsfähigen und beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben.

In erstere Kategorie gehören die gezahlte Kirchensteuer und Steuerberatungskosten. Zur zweiten Kategorie beispielsweise Unterhaltungszahlungen, Schulgeld, ...

Außergewöhnliche Belastungen

...

Kategorisierung der Einkunftsarten und Fallbeispiele

Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit

- Personengesellschaften: OHG, KG, GbR, GmbH & Co.KG 

- Kapitalgesellschaften: GmbH, AG, KGaA

Kommanditgesellschaften

Die Einkünfte aus der Beteiligung als Kommanditist zählen grundsätzlich zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Etwas anderes gilt nur für Einkünfte aus Immobilienbeteiligungen, die zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zählen.

(siehe http://www.emissionsmarktplatz.de/anleger/infocenter/kommandit.php3?ort=chance)

Es ist beispielsweise für eine Personengesellschaft nicht möglich, Vergütungen eines Gesellschafter-Geschäftsführers als Betriebsausgaben bei der steuerlichen Gewinn-ermittlung abzuziehen oder für diesen Gesellschafter-Geschäftsführer Pensionsrück-stellungen gewinnmindernd zu bilden.
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